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1 Grundgebühr 
 
Die Grundgebühr umfasst alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Einleitung des 
Zertifizierungsverfahrens, der Verwaltung und den Schriftwechsel im Zusammenhang 
mit dem jeweiligen Verfahren, die offizielle Entscheidung über die Erteilung und 
Aufrechterhaltung der Zertifizierung, die Zertifikatsverleihung sowie die Registrierung des 
Zertifikats und die Veröffentlichung des Zertifikatsinhabers Liste der Zertifizierungsstelle 
 
 
2 Prüfverfahrensspezifische Gebühren 
 
Prüfverfahrensspezifische Gebühren werden für die Auditierung und Bewertung der 
einzelnen zerstörungsfreien Prüfverfahren, den verfahrensspezifischen Prüfanweisungen 
und den verfahrensspezifischen Prüfprotokollen erhoben und berücksichtigen den Grad der 
Komplexität der jeweiligen ZfP-Prüfverfahren. 
 
 
3 Angebot für die Durchführung der Zertifizierungstätigkeit 
 
Die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Gebühren resultieren aus Erfahrungswerten 
der Zertifizierungsstelle. In jedem Falle erhält die Werkstatt für die Durchführung der 
Zertifizierungstätigkeiten ein individuelles Angebot auf der Basis dieser Gebührenordnung. 
 
Im Falle spezieller Rahmenbedingungen in der Werkstatt (z.B. Betrieb komplexer 
Prüfanlagen oder mehrere Standorte) behält sich die Zertifizierungsstelle vor, abweichend 
von den in der Tabelle genannten Gebühren der Werkstatt ein auf die speziellen 
Rahmenbedingungen zugeschnittenes Angebot zu machen. 
 
 
4 Zertifikate 
 
In den Gebühren enthalten ist bei erfolgreicher Zertifizierung die Ausfertigung eines 
Zertifikates in deutscher und englischer Sprache.  
 
 
5 Abrechnung der Zertifizierungsleistungen 
 
Sollte Zertifizierungsmehraufwand entstehen - z. B. indem die Werkstatt die Auditoren der 
Zertifizierungsstelle nicht in angemessener Weise unterstützt oder wegen der in Punkt 3 
genannten Gründen, so wird dieser Mehraufwand der Werkstatt in anfallender Höhe in 
Rechnung gestellt. 
 
Nach erfolgtem Audit in der Werkstatt wird die bis dahin durch die Zertifizierungsstelle 
erbrachte Leistung, auch wenn zu einem späteren Zeitpunkt ein Nachaudit erfolgen muss, 
ohne Abzug in Rechnung gestellt. Nachaudits werden gesondert berechnet (sieh Tabelle). 
 
Wird das Zertifizierungsverfahren wegen gravierender Mängel ausgesetzt oder sind aus 
anderen Gründen und ohne Verschulden der Zertifizierungsstelle mehr als 3 Monate 
verstrichen, wird die bisher erbrachte Leistung in Rechnung gestellt. Die Zertifizierungsstelle 
behält sich vor, für die von ihr erbrachten Leistungen Zwischenrechnungen zu stellen. 
 
Alle Preise dieser Gebührenordnung verstehen sich zuzüglich der zum Zeitpunkt der 
Leistungserbringung gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
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6 Stornierung der Zertifizierung, Absage eines Audittermins 
 
Wird eine Zertifizierung storniert bzw. wird ein Audittermin aus Gründen, die die Werkstatt 
bzw. der Antragsteller zu vertreten hat, abgesagt oder verschoben, so stellt die 
Zertifizierungsstelle Gebühren in folgender Höhe in Rechnung:  
- Bei Absagen, die weniger als zwei Wochen vor dem vereinbarten Termin erfolgen:  

- 25 % der veranschlagten Auditkosten (Auftragswert der Zertifizierung exkl. 
Reisekosten)   

- 100% der von der Zertifizierungsstelle verbindlich gebuchten Kosten (nicht 
stornierbare Flüge, Hotelkosten, externen Auditoren, die nicht kostenlos storniert 
werden können usw.)  

- Bei Absagen, die weniger als 5 Tage vor dem vereinbarten Termin erfolgen:  

- 75 % der veranschlagten Auditkosten (Auftragswert der Zertifizierung exkl. 
Reisekosten)   

- 100% der von der Zertifizierungsstelle verbindlich gebuchten Kosten (nicht 
stornierbare Flüge, Hotelkosten, externen Auditoren, die nicht kostenlos storniert 
werden können usw.)  
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Zertifizierungsdienstleistungen Gebühren, € 

 
Erstinformationen: 

- Informationsgespräch im Hause der Zertifizierungsstelle 
- Informationsgespräch in der Werkstatt 

 

 
Kostenfrei 
1.500,00/d 

 

Voraudit: 
- Grundgebühr 
- Für das Verfahren Ultraschallprüfung (UT) – zusätzlich: 
- Für das Verfahren Wirbelstromprüfung (ET) – zusätzlich: 
- Für das Verfahren Magnetpulverprüfung (MT) – zusätzlich: 
- Für das Verfahren Eindringprüfung (PT) – zusätzlich: 
- Für das Verfahren Sichtprüfung (VT) – zusätzlich: 
- Auditvorbereitung 
- Erstellung Auditbericht 

 
1.500,00 

 350.00 
300,00 
275,00 
225,00 
225,00 

In Grundgebühr enthalten 
In Grundgebühr enthalten 

 

Erstzertifizierung und Rezertifizierung: 
- Grundgebühr 
- Zertifizierung Verfahren Ultraschallprüfung (UT) – zusätzlich: 
- Zertifizierung Verfahren Wirbelstromprüfung (ET) – zusätzlich: 
- Zertifizierung Verfahren Magnetpulverprüfung (MT) – zusätzlich: 
- Zertifizierung Verfahren Eindringprüfung (PT) – zusätzlich: 
- Zertifizierung Verfahren Sichtprüfung (VT) – zusätzlich: 
- Zertifizierung einer automatisierten Prüfanlage - zusätzlich 
- Auditvorbereitung 
- Erstellung Auditbericht 
- Erstellung Zertifikat in deutscher Sprache 
- Erstellung Zertifikat in englischer Sprache 
- Verwendung des Zertifizierungszeichens 

 
3.000,00 

 700.00 
600,00 
550,00 
450,00 
450,00 
650,00 

In Grundgebühr enthalten 
In Grundgebühr enthalten 
In Grundgebühr enthalten 
In Grundgebühr enthalten 
In Grundgebühr enthalten 

 

Überwachungsaudit: 
- Grundgebühr 
- Für das Verfahren Ultraschallprüfung (UT) – zusätzlich: 
- Für das Verfahren Wirbelstromprüfung (ET) – zusätzlich: 
- Für das Verfahren Magnetpulverprüfung (MT) – zusätzlich: 
- Für das Verfahren Eindringprüfung (PT) – zusätzlich: 
- Für das Verfahren Sichtprüfung (VT) – zusätzlich: 
- Zertifizierung einer automatisierten Prüfanlage - zusätzlich 
- Auditvorbereitung 
- Erstellung Auditbericht 

 
1.500,00 

 350.00 
300,00 
275,00 
225,00 
225,00 
400,00 

In Grundgebühr enthalten 
In Grundgebühr enthalten 

 

Nachaudit (falls erforderlich): 
- Grundgebühr 
- Auditvorbereitung 
- Erstellung Auditbericht 

 
2.145,00 

In Grundgebühr enthalten 
In Grundgebühr enthalten 

 

Reisekosten: 
- Kilometerpauschale PKW 
- Reisezeitvergütung 
- Benutzung anderer Verkehrsmittel 
- Übernachtung und Spesen 

 
0,65/km 

119,00/h 
nach Aufwand 
nach Aufwand 

 

Sonstiges: 
- Auditbericht in englischer Sprache 
 
- Mehraufwand bei der Zertifizierung (siehe Punkt 3 und 5) 

 
Nach Aufwand, mindestens 

aber 245,00 
245,00/h bzw. 2.450,00/d 

 

 
 


